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der Gemeinde Graal-Müritz
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 nördlich der Ribnitzer Straße, östlich des Buchenkampweges,
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Planunterlage:
Kataster-, Lage- und Höhenplan vom 03/95
Vermessungsbüro Manthey und Schmidt, ÖbVI
Bäderstraße 3, 18146 Rostock-Hinrichsdorf, Tel.: 0381-609590

TEIL A: PLANZEICHNUNG

TEIL B: TEXT
1.       Art und Maß der baulichen Nutzung                                                 (§ 9 Abs.1 Satz 1 Nr.1, 3, 6 BauGB)

1.1     Das Baugebiet SO / 38 dient ausschließlich der Unterbringung von Nebenanlagen (PKW-Stellplätzen)
          des zugeordneten Flurstücks 72 (Kurklinik Tannenhof). (§ 11 BauNVO)

2.       Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksfläche      (§ 9 Abs.1 Satz 1 Nr.2 BauGB)

2.2     Ein Vortreten von Gebäudeteilen vor die Baulinie bis zu 3 m, höchstens jedoch bis zur Straßenbe-
          grenzungslinie ist als Ausnahme zulässig
     -   für Balkone sowie Verandavorbauten bzw. Wintergärten im Erdgeschoss bis zu einer Breite von
         jeweils höchstens 25% der Gesamtbreite des Gebäudes;
     -   für Frontispize bis zu einer Breite von insgesamt 50% der Gebäudebreite sowie
     -   für Dachüberstände.
     Ein Zurückbleiben von Gebäudeteilen hinter der Baulinie um bis zu 0,6 m ist als Ausnahme zu-
     lässig für die Herstellung von Fassadenversätzen über die gesamte Gebäudehöhe.

2.3     Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und ebenerdige Stellplätze  i.S.v. § 12 BauNVO sowie
          Nebenanlagen i.S.v. § 14 (1) BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-
          grenzen, Baulinien) nur zulässig in einem Abstand von mindestens 5,0 m zu den Straßenbegren-
          zungslinien der Ribnitzer Straße, des Mittelwegs und der Straße Zur Seebrücke sowie von mindestens
          3,0 m zu den Straßenbegrenzungslinien der sonstigen Verkehrsflächen.
          Abweichend davon darf höchstens ein Einzel- oder Doppelstellplatz je Baugrundstück unmittelbar an
          die Straßenbegrenzungslinien der sonstigen Verkehrsflächen angebaut werden.
          Die Zulässigkeit von Nebenanlagen i.S.v. § 14 (2) BauNVO  bleibt unberührt.     (§ 23 Abs. 5 BauNVO)

1.2.    In den Baugebieten WA 17, 18, 22 - 37 sind Ferienwohnungen mit jeweils max. 4 Betten allgemein
          zulässig, die in Gebäuden untergebracht sind, welche überwiegend zum dauernden Wohnen genutzt
          werden. Sonstige Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind in den Baugebieten WA 17, 18, 22 - 37
          mit Ausnahme der Flst. 78/12 und 78/13 unzulässig.                                                (§ 1 (6, 9) BauNVO)

1.4.    Änderungen und Erneuerungen von vorhandene baulichen und sonstigen Anlagen der landwirtschaft-
          lichen Nebenerwerbswirtschaft auf dem Flst. 77/2 sind ausnahmsweise zulässig, wenn Geräusch-
          oder Geruchsimmissionen, die sich auf die benachbarten Nutzungen - insbesondere das Wohnen -
          belästigend auswirken, nicht zu erwarten sind. (§ 1 Abs. 10 BauNVO)

1.5.    Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans unzulässig.
          (§ 1 (5,6) BauNVO)

1.6.    Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen (St) zuläs-
          sig. (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (4) BauNVO)

1.7.    In der Fläche, die von der Bebauung freizuhalten ist, sind bauliche Anlagen aller Art (auch Stellplätze)
          ausgeschlossen. Eine gärtnerische Bewirtschaftung der Fläche bis zu einer Wuchshöhe von 0,7 m ist
          zulässig.  (§ 9 (1) S. 1 Nr. 10 BauGB)

1.8.    Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst die Befugnis, für den Anschluß der Flst. 130/1,
          130/3, 131/1, der Flur 1 der Gemarkung Müritz an der Ribnitzer Straße eine Zu- und Abfahrt anzulegen
          und zu unterhalten, sowie unterirdische Hausanschlussleitungen zu verlegen und zu unterhalten. Nut-
          zungen welche die Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen können, sind unzulässig.
          (§ 9 (1) S. 1 Nr. 11,13 BauGB)

1.10.  Die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) in Gebäuden, die zum dauerhaften Aufenthalt von Personen
          bestimmt sind, wird bei Geländehöhen bis zu +3,00 m NN auf mind. 0,6 ü. G. festgesetzt. Dies gilt
          nur bis zu einer maximalen Höhenlage der OKFF von 3,30 m NN. Maßgeblich für die Bestimmung
          der Höhe baulicher Anlagen ist die Höhenlage der festgesetzten Geländeoberkante, ansonsten die
          Höhenlage der Straßenbegrenzungslinie der anbaufähigen und zur Grundstückserschließung die-
          nenden Verkehrsfläche im Anschlusspunkt der Baugrundstücks an die Verkehrsfläche gem. Ver-
          messungsgrundlage. (§ 9 (2) BauGB, § 18 (1) BauNVO)

1.11   Im Baugebiet MI44 kann als Ausnahme von den Festsetzungen in Teil A für das Baugrundstück Rib-
          nitzer Straße 33 und für den südwestlichen (dreigeschossigen) Gebäudeteil des Baugrundstücks
          Ribnitzer Str. 35 eine Bebauung mit drei Vollgeschossen bei einer Traufhöhe von 7,00 bis 9,00 m ü.G.
          und einer Firsthöhe (Oberkante) von 9,20 bis 11,20 zugelassen werden, wenn die benachbarte klein-
          teiligere Bebauung in den Gebäudeproportionen und durch plastische Gliederungselemente in der
          Fassade Berücksichtigung findet .

2.1.    Für die Baugebiete MI/40, Mi/43, WA/44, WA/45 ist eine abweichende Bauweise festgesetzt: Als seit-
          licher Grenzabstand genügt, abweichend von § 6 (5) LBauO M-V, eine Abstandsfläche von 1,5 m
          Tiefe, wenn die Außenwände ohne Öffnung ausgeführt werden, wenn die Außenwandkonstruktion ei-
          nen Feuerwiederstand von F 90 erreicht und einschließlich ihrer Verkleidung aus nicht brennbaren Bau-
          stoffen besteht und wenn das Dach mit harten Bedachung ausgeführt wird. Die vordere Abstandsflä-
          che darf, abweichend von § 6 (2) LBauO M-V, auf der öffentliche Verkehrsfläche der Ribnitzer Straße
          bzw. der Straße Zur Seebrücke liegen, auch über deren Mitte hinaus. Alle anderen Bestimmungen des
          § 6 LBauO M-V bleiben unberührt.

3.       Festsetzungen zur Grünordnung                                                 ( § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 20, Nr. 25 BauGB)

3.1.    Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
                                                                                                                            ( § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1.1. Entlang de nördlichen Bebauungsrandes ist ein 12 m breiter Streifen zu einer lockeren Feldhecke mit
          Hochstaudensaum zu entwickeln. Dazu sind Gruppen mit heimischen, standortgerechten Sträuchern
          gemäß Pflanzenliste fachgerecht zu pflanzen. Innerhalb der Strauchgruppen sind großkronige Bäume
          mit einem Anteil von ca. 1% der Pflanzenanzahl fachgerecht zu pflanzen.

3.1.2. Zwischen der Hecke und der Grenze des B-Planes sind die offenen Flächen als extensive Wiese oder
          Weide zu entwickeln und dauerhaft zu unterhalten. Bei Wiesennutzung ist ein- bis zweimal jährlich eine
          Mahd durchzuführen. Die erste Mahd darf erst nach dem 1. Juli erfolgen. Für die Beweidung ist ein
          maximaler Besatz von 1,5 bis 2 Rindern je Hektar (bzw. 2,1 bis 2,9 Kleinpferde je Hektar) zulässig.

3.1.4. Der Graben entlang des Nordrandes (Flurstück 94) ist naturnah umzugestalten. Dazu ist das Profil
          aufzuweiten und es sind Flachwasserbereiche anzulegen. Verrohrungen sind zu beseitigen, soweit
          sie nicht für Überwegungen erforderlich sind.

4.       Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen                         ( § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

4.1.    Innerhalb der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind
          durch Anordnung der Baukörper oder geeignete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlafräume
          weitestmöglich den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.

4.2.    Innerhalb der festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir-
          kungen sind bauliche Vorkehrungen an den Gebäuden zu treffen, durch die gesichert wid, dass unter
          Berücksichtigung der im Teil A gekennzeichneten Lärmpegelbereiche (aufgrund des Verkehrslärms)
          die Mindestanforderungen der DIN 4109, Tab. 8 bis 10, an die Luftschalldämmung von Außenbautei-
          len erfüllt werden. Außnahmen hiervon können zugelassen werden, soweit aufgrund vorhandener
          Gegebenheiten (z.B. Abschirmung durch Gebäude) ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel
          nachgewiesen wird.

5.       Örtliche Bauvorschriften                                                                           (§ 86 Abs. 1 und 4 LBauO-MV)

5.1.    Abfall- und Müllbehälter sind dauerhaft so einzugrünen, dass sie nicht einsehbar sind.

5.2.    Carportanlagen und Außenwände von Garagen sind mit Schling- bzw. Kletterpflanzen zu begrünen,
          je 5 m Wandlänge bzw. je Carportpfeiler ist mind. eine Pflanze zu verwenden. Nicht überdachte Stell-
          platzanlagen sind durch eine mind. 0,8 m hohe Schnitthecke einzugrünen.

5.3.    Fassaden sind in hellem Putz, hellem Sichtmauerwerk mit hellen Fugen oder Fachwerk mit Putzfeldern
          auszuführen. Rotes Ziegelmauerwerk, vorgesetztes (konstruktiv nicht erforderliches) Fachwerk, Glas-
          bausteine, polierter Naturstein, glasierte Keramikplatten, Materialien, die andere Werkstoffe imitieren,
          Kunststoffplatten, Metalle sind in den Fassaden unzulässig.

5.4.    Die Fassaden sind durch Gesimse, Fensterfaschen, farblich von der Fassade abgesetzte Fenster oder
          Balkone bzw. Loggien zu gliedern.

5.5.    Die Dächer sind mit symmetrisch zur Gebäudelängsachse ausgebildeten Hauptdachflächen herzu-
          stellen. Die Dächer von Gebäudeteilen wie Loggien, Frontispizen, Gauben oder Veranden müssen
          ebenfalls jeweils symmetrisch zur Hauptachse des Gebäudeteils angelegt sein. Dacheinschnitte sind
          nicht zulässig.

5.6.    Dachaufbauten (Gaupen): Die Summe der Breiten aller Dachgaupen auf einer Dachseite darf nicht
          größer sein, als die Hälfte der zugehörigen Trauflänge. Der Abstand der Gaupen zum Ortgang darf
          1/6 der Trauflänge nicht unterschreiten. Bei Walmausbildungen ist ein entsprechender Abstand, ge-
          messen an der engsten Stelle, zum Grat des Walmes einzuhalten. Je Dachseite sind nur Gaupen
          eines Typs zulässig.

5.7.    Gebäude, die eine Fassadenlänge von 15 m überschreiten, sind durch Risalite mit Zwerchgiebeln,
          Frontispize oder Loggien bzw. überdachte Balkonanlagen vertikal zu gliedern. Die Breite der vg. Glie-
          derungselemente muss dabei jeweils mind. 25%  der zugeordneten Fassadenbreite betragen; Die
          Gesamtbreite aller vg. Gliederungselemente an einer Fassade darf höchstens 50% der Fassaden-
          breite betragen.

5.8.    Mehrgeschossige Gebäude sind mit bis zu 30° geneigten Sattel- oder Walmdächern und einer First-
          richtung des Hauptdaches parallel zur Straßenachse herzustellen. Ausnahmen können aufgrund
          baugeschichtlich anderslautender Befunde zugelassen werden.
          Eingeschossige Gebäude entlang der Ribnitzer Straße bzw. der Straße zur Seebrücke sind mit 45-50°
          geneigten Satteldächern oder Krüppelwalmdächern und einer Firstrichtung des Hauptdaches parallel
          zur Straßenachse herzustellen. Für die Dächer von Veranden sind auch geringere Dachneigungen
          zulässig.
          Mansarddächer sind im gesamten Geltungsbereich unzulässig.

5.9.    Der vordere und seitliche Dachüberstand von mehrgeschossigen Gebäuden muss mindestens 0,5 m,
          horizontal gemessen von der Außenkante der zugehörigen aufgehenden Fassade, betragen. Die
          Traufuntersicht ist mit sichtbaren, zimmermannsmäßig verzierten Sparrenköpfen auszubilden. An den
          Ortgängen ist jeweils ein Luftsparren auf zimmermannsmäßig verzierten Pfettenköpfen oder eine höher-
          wertige baukünstlerische Gestaltung (z.B. Holzmaßwerk) vorzusehen.

5.10.  Die Fassaden sind als Lochfassade auszubilden.
          Horizontale Reihungen mehrerer Fensterelemente sind nur für Verandavorbauten (auch in den Ober-
          geschossen) zulässig. Fensterschlitze über mehrere Fassaden sind unzulässig.
          Fensteröffnungen müssen in horizontalen und vertikalen Achsen geordnet sein. Abweichungen hiervon
          sind nur zulässig, wenn die Symmetrie der Gesamtfassade gewahrt bleibt.
          Fassadenöffnungen oberhalb des Erdgeschosses müssen ein stehend rechteckiges Format haben;
          der Sturzbereich kann auch als Rundung (Stichbogen) ausgebildet sein. Fassadenöffnungen müssen
          allseitig von Wandflächen in einer Breite von mind. 0,36 m umgeben sein.

5.11.  Die Straßen- und Seitenfassaden von mehrgeschossigen Gebäuden sind durch profilierte, plastisch
          hervortretende Gesimsbänder und Fensterfaschen zu gliedern. Eine hiervon abweichende zeitgemäße
          Interpretation der Gliederungselemente nach Form und Material ist als Ausnahme zulässig, wenn die
          bezweckte Plastizität und Gliederungswirkung ausreichend erfüllt wird.

5.12   Fenster sind ab einer Breite von 0,9 m mindestens durch eine 8 bis 10 cm breite Senkrechtsprosse
          und ab einer Breite von 1,10 m durch einen Mittelpfosten oder einen Stulp vertikal zu gliedern. Ab
          einer Höhe von 1,2 m ist eine horizontale Gliederung durch Sprossen bzw. ab einer Höhe von 1,60 m
          durch einen Kämpfer vorzusehen. Im Erdgeschoss, insbesondere bei liegendformatigen Fenstern
          (z.B. Schiebefenstern) genügt eine Gliederung durch Sprossen. Sprossen dürfen mit Ausnahme von
          Satz 1 eine Breite von 36 mm nicht überschreiten; sie können als Wiener Sprosse ausgebildet sein.

5.13   Die Brüstungsfelder von Balkongeländern sind mit vertikalen Holz oder Metallstäben zu füllen oder in
          höherwertiger baukünstlerischer Gestaltung auszuführen (Holzmaßwerk, Schmiedeeisen). Geschlos-
          sene Tafeln sind nicht zulässig. Ausnahmen können gestattet werden bei anders lautenden histori-
          schen Befunden.

5.14   Von den Festsetzungen Nr. 5.5., 5.7.- 5.13 sind Ausnahmen zulässig
          - an Baudenkmalen, soweit eine denkmalpflegerische Zielstellung dies erfordert und
          - an sonstigen Gebäuden für solche Gebäudeteile, die von öffentlichen Flächen nicht einsehbar sind

6.       Nachrichtliche Übernahmen                                                                                       (§ 9 Abs. 6 BauGB)

6.1.    Der Geltungsbereich der Satzung liegt in der Trinkwasserschutzzone III der Grundwasserfassung
          Graal - Müritz. Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen des DVGW - Regelwerks, Arbeitsblatt
          W101 (02/95) sind zu beachten. Zum vorbeugenden Gewässerschutz ist die Lagerung wassergefähr-
          dender Stoffe (u.a. Heizöl) gem. § 20 (1) LWaG M-V der unteren Wasserbehörde anzuzeigen.

Kennzeichnungen:

In den gekennzeichneten Bereichen (besondere Vorkehrungen) ist die bauliche Nutzung nur bei Beachtung
einer Geländeaufschüttung auf + 2,00 m NN möglich. (§ 9 (5) Nr. 1 BauGB)

Hinweise:

A       Die Traufhöhe ist als die Höhe der Schnittlinie zwischen der aufgehenden Wand und der Oberkante
          der Dachhaut definiert.

B       Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht bei Wasserständen der Ostsee ab 2,00 m
          über NN Überflutungsgefahr (Durchbruchgefahr am Dünenabschnitt Kkm 164,8 bis 166,3 - Müritzer
          Moor).

C       Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im überflutungsgefährdeten Bereich bei Be-
          messungshochwasserstand der Ostsee, wenn die dichtschließenden Hochwasserschutzanlagen
          ohne Wirkung wären(Bemessungshochwasserstand der Ostsee: +2,85 NN - Generalplan Küste M-V)

          Höhe baulicher Anlagen

B-Plan Nr. 5-6.7-94

1.3.    In den Baugebieten WA 17, 18, 22 - 37 beträgt die Mindestgröße der Baugrundstücke 400 m² für
          Einzelhäuser, 300 m² für Doppelhäuser und 200 m² für Reihenhäuser. Je Wohngebäude sind hier
          höchstens zwei Wohnungen zulässig.                                                                 (§ 9 (1) Nr. 3, 6 BauGB)

3.1.6. Die Anbindung der Versickerungsflächen an die Gräben ist so zu gestalten, dass keine Amphibien-
          wanderung auf diesen Flächen erfolgen kann. Zusätzlich ist der Graben auf Flurstück 78/1 an der
          Planstraße F für Amphibienwanderung zu unterbrechen.
3.1.7. Verkehrsflächen der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich" und „verkehrsberuhigter Bereich", PKW-
          Stellplätze innerhalb von sonstigen Verkehrsflächen, private PKW-Stellplätze sowie Wege innerhalb
          von Grünflächen sind aus versickerungsfähigem Material herzustellen.
3.1.8. Die zulässige Fällung der gekennzeichneten Bäume auf dem Flurstück 121 setzt die Neupflanzung
          von 13 einheimischen großkronigen Laubbäumen mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm voraus.
          Der Standort und die Verfügbarkeit der Ersatzpflanzung sind vor Beginn der Maßnahme nachzuweisen.

3.2.    Öffentliche und private Grünflächen ( § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 15, 16 BauGB)
3.2.1. Innerhalb der öffentlichen und privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage" ist die
          Anlage von Wegen und Sitzplätzen zulässig. Die verbleibenden Flächen sind mit Landschaftsrasen
          anzulegen.
3.2.2. Die öffentlichen Grünflächen der Zweckbestimmung „Regenwasserversickerung" dienen der Anlage
          von Flächen und Mulden zur Versickerung von oberflächlich anfallendem Regenwasser.
3.2.3. Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gartenland" sind bauliche Anlagen, die
          der Gartennutzung dienen, zulässig (z.B: Gerätehäuschen, Sitzplätze Grillecken, Wege).
3.2.4. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche der Zweckbestimmung „Entwässerungsgraben" ist ein 5 m breiter
          Saum freizuhalten und mit einer kräuterreichen Landschaftsrasenmischung anzusäen.

3.3.    Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen   ( § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 25a BauGB)
3.3.1. Entlang der Straße sind gemäß Planzeichnung Straßenbäume in Reihen mit einem Abstand von 9 m
          fachgerecht zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Abweichungen von bis zu 3 m sind zulässig.
          Für die Bepflanzung werden folgende Arten festgesetzt.
          Planstraße C - Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia),
          Planstraße E - Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
          Planstraße D - Birke (Betula pendula),
          Planstraße F - Gruppen der Arten Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), Vogelbeere
          (Sorbus aucuparia) und Birke (Betula pendula).
3.3.2. Als Mindestqualität für die Straßenbaumpflanzung sind 3-mal verpflanzte Hochstämme mit einem
          Stammumfang von 16-18 cm, gemessen in 1 m Höhe zu verwenden.
3.3.3. Je 200 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist ein standortgerechter mittel- bis großkroniger
          Laubbaum oder Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Angaben zum Ursprungsplan:

Satzungsbeschluss über Teil A und Teil B vom 28.05.1998 aufgrund des § 10 BauGB i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 08.12.1986 (BGBl. I S. 2253), geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bau-
gesetzbuches vom 30.07.1996 (BGBl. I Nr. 40 S. 1189), sowie nach § 86 der LBauO M-V vom
26.04. 1994 (GVOBl. M-V Nr. 11 S. 518) für das Gebiet „Müritz Mitte", begrenzt im Osten durch die
Straße ‚Am Tannenhof' (Teilabschnitt) sowie durch die Flurstücke 73  und 74 der Flur 1 / Gmk. Müritz,
im Süden durch die Ribnitzer Straße, im Westen durch den Zufahrtsweg von der Straße ‚Zur Seebrücke'
zum Telekom-Turm und im Norden durch den Graben Flst. 122, den Graben Flst. 120 (Teilabschnitt)
und den Graben Flst. 94 der Flur 1 / Gmk. Müritz.
Genehmigung mit Hinweisen  vom 04.09.1998 (BLUM M-V Az. VIII 2316-512.113-51.022 (B 5-6.7-94).
Rechtskraft mit Ablauf des 09.01.1999 durch Bekanntmachung im „Gemeindekurier" vom 09.01.1999.

1. Änderung

Satzungsändernder Beschluss über Teil A und Teil B vom 29.09.2000 aufgrund des § 10 BauGB i.d.F.
der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. I S. 137) für das Gebiet „Müritz Mitte",
nördlich der Ribnitzer Straße, östlich des Buchenkampweges, südlich der Müritzer Wiesen und west-
lich der Tannenhof-Klinik.
Rechtskraft mit Ablauf des 02.12.2000 durch Bekanntmachung im „Gemeindekurier" vom 02.12.2000.

berücksichtigte Änderungen und Ergänzungen:

2. Änderung

Satzungsändernder Beschluss über Teil A und Teil B vom 23.10.2003 aufgrund des § 10 BauGB i.d.F.
der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, ber. I S. 137), geändert durch Art. 12 des
Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBl. I S. 1950), sowie nach § 86 der LBauO M-V ), sowie nach § 86 der
LBauO M-V vom 06.05.1998 (GVOBl. M-V S. 468,612) für das Gebiet „Müritz Mitte", nördlich der Rib-
nitzer Straße.
Rechtskraft mit Ablauf des 05.01.2004 durch Bekanntmachung im „Gemeindekurier" vom 05.01.2004.

3. Änderung

Satzungsändernder Beschluss über Teil A und Teil B vom 26.06.2008 aufgrund des § 10 BauGB i.d.F.
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) sowie nach § 86 der LBauO M-V vom 18. 04.2006 (GVOBl. M-V S. 102)
für das Gebiet „Müritz Mitte", nördlich der Ribnitzer Straße, östlich des Buchenkampweges, südlich
der Müritzer Wiesen und westlich der Tannenhof-Klinik.
Rechtskraft mit Ablauf des 07.07.2008 durch Bekanntmachung im „Gemeindekurier" vom 07.07.2008.

4. Änderung

Satzungsändernder Beschluss über Teil B vom 29.03.2012 aufgrund des § 10 BauGB i.d.F. der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) für das Gebiet „Müritz Mitte", betreffend den Teilbereich östlich der
Ferienwohnanlagen Buhnenweg/Forellenweg und nördlich der bebauten Grundstücke Ribnitzer Straße.
Rechtskraft mit Ablauf des 07.05.2012 durch Bekanntmachung im „Gemeindekurier" vom 07.05.2012.

BürgermeisterGraal-Müritz, (Siegel )
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PLANZEICHENERKLÄRUNG
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I
S. 132), geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April
1993 (BGBl. I S. 466) sowie die Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58).

Planzeichen                                                    Erläuterung                                                      Rechtsgrundlage

I. FESTSETZUNGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                              Aufhebung einer Baugrenze (3. Änderung des B-Plans v. 26.06.2008)

SONSTIGE PLANZEICHEN

                              Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans          (§ 9 Abs. 7 BauGB)

II. KENNZEICHNUNGEN

                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung inner-
                              halb eines Baugebietes                                                    (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

                              Nummer des Baugebietes40

                              Allgemeine Wohngebiete                                                                                 (§ 4 BauNVO)

                              Mischgebiete                                                                                                    (§ 6 BauNVO)

                              Kerngebiete                                                                                                     (§ 7 BauNVO)

                              Sonstige Sondergebiete                                                                                (§ 11 BauNVO)

       Kur                 Kurklinik

MASZ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

      GRZ                 Grundflächenzahl

        II                     Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

   TH 6,50              Traufhöhe als Höchstmaß in m über Gelände

TH 7,30-10,00       Traufhöhe als mindest- und Höchstmaß in m über Gelände

  OK 10,00             Oberkante als Höchstmaß in m über Gelände

                              Festsetzung der Höhenlage (§ 9 (2) BauGB)
                              hier: Oberkante Gelände +2,00 m über NN

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

        SD                 Satteldach oder Krüppelwalm (nur Hauptnutzungen)

                              Baugrenze

         o                   Offene Bauweise

         a                   Abweichende Bauweise (sh. Teil B)

                              Baulinie

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

                              Straßenverkehrsflächen

                              Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

                              Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
                              Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

                              Fußgängerbereich

                              Verkehrsberuhigter Bereich

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
                                                                                                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

                              Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

                              Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
                                                                                                            (§ 9 Abs. 1 Nr.11, 21 und Abs. 6 BauGB)

GRÜNFLÄCHEN                                                                                      (§9  Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

                              Grünflächen

ö

p

                              öffentliche Grünflächen

                              private Grünflächen

Zweckbestimmung:

                              naturnahe Grünfläche

                              Parkanlage

                              Gartenland

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND
DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES                                           (§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Zweckbestimmung:

                              Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung
                              Schutzzone III (gesamter Geltungsbereich)III

GW

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASZNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASZNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
                                                                                                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zur Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
                              von Boden, Natur und Landschaft                             (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
                                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

                              Anpflanzen von Bäumen

                              Erhaltung von Bäumen

                              Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
                              Bepflanzungen                                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

                              bei schmalen Flächen

                              Anpflanzen von Bäumen

                              Anpflanzen sonstiger Bepflanzungen

                              Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
                              Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
                                                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)

                              bei schmalen Flächen

                              Erhaltung von Bäumen

                              Erhaltung von Sträuchern

                              Erhaltung sonstiger Bepflanzung

REGELUNGEN FÜR DIE STADTERHALTUNG UND FÜR DEN DENKMALSCHUTZ          (§ 9 Abs. 6, BauGB)

D                              Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen
                                                                                                                                              (§ 9 Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts-
                              anlagen                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung:

        St                   Stellplätze für Pkw (auch Carports)

       M/R                 Stellplätze für Müllsammelbehälter / Recyclingcontainer

                              Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
                              schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
                                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind
                                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

                              Umgrenzung der Flächen, auf denen die Satzung über den B-Plan Nr. 4-5-93 außer Kraft
                              gesetzt ist

                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Baugebieten                  (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

                              Sichtdreieck

                              vorgesehene Straßenführung

                              Entwässerungsgraben

                              Regenwasserversickerung

                              Spielplatz

                              Kennzeichnung des Höhenfestpunktes Nr. 303 des amtl. Geodätischen Grundlagen-
                              netzes des Landes M-V

     LPB III               Lärmpegelbereich gem. DIN 4109

                              Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
                              äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungs-maßnahmen gegen
                              Naturgewalten erforderlich sind (hier: Vernässungsgefährdung)   (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

                              Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen
                              belastet sind                                                                (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

S

3.3.4. Bei Baumpflanzungen im Straßenraum ist je Baum eine offene Bodenfläche von mindestens 2 m
          Breite und 6 m² Größe mit niedrigen Sträuchern oder Stauden zu bepflanzen und dauerhaft zu unter-
          halten.
          Restflächen im Straßenraum sind bei einer Mindestbreite von 2 m mit heimischen, standortgerechten
          Sträuchern gemäß Pflanzenliste zu begrünen. Schmalere Flächen sind mit standortgerechten Sträu-
          chern oder Stauden zu bepflanzen.
3.3.5. Nördlich des Baufeldes 17 und in der Nordwestecke des Flurstücks 107/2 sind Feldgehölze mit Bäu-
          men und Sträucher gemäß Pflanzenliste anzulegen.
3.3.6. Die privaten Grünflächen mit Pflanzgebot beiderseits des Mittelweges (Planstraße B) sowie östlich der
          Planstraße I sind als dreireihige Hecke anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.
3.3.7. Entlang der Gräben sind gemäß Planzeichnung Bäume der Arten Silber-Weide (Salix alba) und
          Bruch-Weide (Salix fragilis) zu pflanzen und zu Kopfweiden zu entwickeln.
3.3.9. Für die Pflanzgebote gelten folgende Mindestpflanzqualitäten (soweit nicht in den einzelnen Festset-
          zungen andere Angaben erfolgen):
          Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16cm, gemessen in 1m Höhe
          Sträucher: 2 x verpflanzt, 100 bis 125 cm
3.3.10. Bei Pflanzungen im B-Plangebiet sind vorrangig heimische, standortgerechte Arten zu verwenden.
          Bei einer Breite der Pflanzfläche unter 2 m genügen standortgerechte Arten. die Verwendung von
          Koniferen wird, mit Ausnahme der Kiefer, ausgeschlossen. Folgende Gehölzarten sind zu verwenden:
          Baumarten:
          Großkronige Bäume

Stiel-Eiche
Trauben-Eiche
Birke
Schwarz-Erle
Silber-Weide
Bruch-Weide

Quercus robur
Quercus petraea
Betula pendula
Alns glutinosa
Salix alba
Salix fragilis

          Klein- bis mittelkronige Bäume
Eberesche
Schwedische Mehlbeere
Vogelkirsche

Sorbus aucuparia
Sorbus intermedia
Prunus avium

          Straucharten
Roter Hartriegel
Schlehe
Weißdorn
Pfaffenhütchen
Hasel
Schneeball
Wein-Rose
Kartoffel-Rose
Besenginster
Eberesche
Faulbaum
Kornelkirsche
Sal-Weide

Cronus sanguine
Prunus spinosa
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Corylus avellana
Viburnum opulus
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
Cytisus praecox
Sorbus aucuparia
Rhamnus frangula
Cronus mas
Salix caprea

3.4.    Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
          ( § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 25b BauGB)

3.4.1. Die Weidenhecke auf den Flurstücken 86/4 und 85/3 sowie die Feldgehölze auf den Flurstücken 88
          und 122 sind zu erhalten.
3.4.2. Die Birkenreihe entlang des Mittelweges (Planstraßen B und K) ist dauerhaft zu erhalten. Vorhandene
          Lücken sind durch Neupflanzung zu schließen. Ausfallende Bäume sind zu ersetzen.

3.4.3. Die Pappelreihe auf dem Flurstück 87 ist zur Nordgrenze von Baufeld 18 zu erhalten. Ausfallende
          Bäume sind nicht zu ersetzen. Bei Lücken von mehr als drei Bäumen sind großkronige Laubbäume
          gemäß Pflanzenliste, vorrangig Erlen (Alnuus glutinisa) zu pflanzen.
3.4.4. Die mit Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind vor Beeinträchtigungen während der Durchführung
          von Bauarbeiten durch Maßnahmen gemäß DIN 18920 zu schützen. Abgrabungen und Aufschüttun-
          gen innerhalb einer um 1,5 m über den Traufbereich hinausgehenden Fläche sind nicht zulässig.

3.5.    Zuordnung des Ausgleichs ( § 8a (1) BNatSchG)
          Die Maßnahmen nach Nr. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4.-6., 3.3.5., 3.3.7. sind den Baugebieten und den Ver-
          kehrsflächen gesammelt zugeordnet; Maßstab für die Verteilung der Kosten ist die dabei zulässige
          Grundfläche bzw. die neu versiegelte Verkehrsfläche.

WA

MI

SO

MK

OK 5,80-10,00       Oberkante als Mindest- und Höchstmaß in m über Gelände

       II i.D.               zweites Vollgeschoss nur im Dachraum zulässig

GEMEINDE GRAAL-MÜRITZ
BEBAUUNGSPLAN NR. 5-6.7-94 "MÜRITZ MITTE"
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